
 
 
Allgemeine Hygieneregeln für das Schuljahr 2020/21 
 
Zum Schutz aller in unserer Schule zusammenkommenden Personen sowie deren Angehörigen vor 

dem SARS-CoV-2-Virus legen wir großen Wert auf die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

 

1. Personen mit Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten, dürfen das Schulgebäude 

nicht betreten (vgl. Flyer „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“). 

2. Wo immer im Schulgebäude sowie im Außenbereich möglich, ist ein Mindestabstand von 1,50 

Metern einzuhalten. 

3. Ergänzend zum Abstandhalten ist im Schulgebäude sowie im Außenbereich eine Mund-Nase-

Bedeckung zu tragen. Eine Ausnahme bildet der Präsenzunterricht.  

4. Lehrerinnen und Lehrer können das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch in ihrem jeweiligen 

Unterricht verpflichtend machen. Wir bitten dies zu respektieren, zumal wir Lehrkräfte haben, die 

trotz Zugehörigkeit zu einer SARS-CoV-2-Risikogruppe bereit sind, ihren Präsenzunterricht zu 

erteilen. 

5. Alle Klassenräume sind gemäß der Vorgabe des Umweltbundesamts „Richtiges Lüften in 

Schulgebäuden“ mindestens alle 20 Minuten zu lüften. 

6. Für die Händehygiene stehen sowohl in den WC-Bereichen als auch in den Klassenräumen 

ausreichend Seife sowie Papierhandtücher zur Verfügung.   

7. Das Schulgebäude soll erst zu Unterrichtsbeginn betreten und direkt im Anschluss wieder zügig 

verlassen werden. Es ist dabei immer derjenige Ein- bzw. Ausgang zu benutzen, welcher auf 

kürzestem Weg in den entsprechenden Unterrichtsraum führt. Menschenansammlungen auf den 

Gängen sind zu vermeiden.  

8. Die Räume im Obergeschoss sind durch das nächstgelegene Treppenhaus zu betreten und zu 

verlassen:  

o Räume 101-104 sowie Räume 116-122 durch das Treppenhaus am Haupteingang 

o Räume 105-114 durch das Treppenhaus beim Lehrerzimmer 

9. Toilettengänge können auch während des Unterrichts erfolgen. 

10. Die Pausen sollen unter Wahrung der Abstandsregeln im Außenbereich des Schulgeländes 

verbracht werden. Um hier den gesamten Bereich gut ausnutzen zu können, gelten folgende 

Aufenthaltsbereiche: 

o Jahrgangsstufen 9 und 10 der GSM: Wiese zwischen GSS und GSM 

o Einführungsphase: Pausenhof hinter dem Gebäude bei den Tischtennisplatten 

o Qualifikationsphase 1: Bereich zwischen Haupteingang und Eingang vorderes 

Treppenhaus 

o Qualifikationsphase 3: Bereich zwischen Physikräumen, Apfelbaum und Zweifeldhalle 

Bei nassem Wetter können die Pausen in dem zuvor genutzten Unterrichtsraum verbracht werden.  

11. Die Aula und das Foyer bleiben als Aufenthaltsräume gesperrt.  

von Sierakowsky, 17.10.2020 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage_5_umgang_mit_krankheits-_und_erkaeltungssymptomen_bei_kindern_und_jugendlichen.pdf

